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1. Berufungsprozesse (reguläres Verfahren, Ausschreibungsverzicht, Genie-
klausel)  

 

§ 85 ThürHG1 Berufung von Professoren 
(1) 1Ist oder wird die Stelle eines Professors frei, prüft die Hochschule, ob die Stelle 
besetzt werden kann und welcher Fachrichtung sie dienen soll. 2Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung wird die Stelle öffentlich und im Regelfall international ausge-
schrieben. 3Die Ausschreibung muss das Fachgebiet sowie Art und Umfang der zu 
erfüllenden Aufgaben beschreiben. 4Von einer Ausschreibung kann abgesehen wer-
den, wenn 
1. ein Juniorprofessor der eigenen Hochschule auf eine Professur in einem Beam-

tenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Beschäftigungsverhält-
nis berufen werden soll, 

2. ein Professor oder Juniorprofessor ein Rufangebot auf eine höherwertige Pro-
fessur an einer anderen Hochschule erhalten hat und durch Berufung auf eine 
höherwertige Professur an der Hochschule gehalten werden soll, 

3. im Einzelfall für die Besetzung der Professur eine in besonderer Weise qualifi-
zierte Person zur Verfügung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stär-
kung der Qualität und Profilbildung im besonderen Interesse der Hochschule 
liegt, der Zweck der Ausschreibung durch ein gleichwertiges Verfahren gewähr-
leistet wird und das Ministerium vorher zugestimmt hat (außerordentliches Be-
rufungsverfahren), 

4. eine Professur im Rahmen eines mit dem Ministerium vereinbarten Berufungs- 
und Karrierekonzeptes, das die Bestenauslese ebenso absichert wie ein Aus-
schreibungsverfahren, besetzt werden soll, 

5. eine Professur mit einem Nachwuchswissenschaftler, der durch ein hochschul-
übergreifendes Förderprogramm gefördert wird, das seinerseits ein Ausschrei-
bungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, besetzt werden soll oder 

6. eine Professur, die durch ein hochschulübergreifendes Förderprogramm finan-
ziert wird, dessen Vergabebestimmungen ein Ausschreibungs- oder ein Bewer-
bungsverfahren mit Begutachtung vorsehen, besetzt werden soll. 

5Erfolgt eine Berufung nach Satz 4 Nr. 4, gilt § 89 Abs. 5 Satz 2 entsprechend. 
(2) 1Die Professoren werden vom Präsidenten aufgrund eines Vorschlags der zu-
ständigen Selbstverwaltungseinheit der Hochschule berufen. 2In begründeten Fällen 
kann von der Reihenfolge des Berufungsvorschlags abgewichen werden; bei einem 
Abweichen von Berufungsvorschlägen des Fakultätsrats Medizin der Friedrich-
Schiller-Universität Jena sind zuvor die Mitglieder des Vorstands des Universitätskli-
nikums zu hören. 3Bestehen gegen die Vorschläge Bedenken oder lehnen die Vor-
geschlagenen den an sie ergangenen Ruf ab, wird der Berufungsvorschlag zurück-
gegeben und die zuständige Selbstverwaltungseinheit der Hochschule aufgefordert, 
in angemessener Frist einen neuen Berufungsvorschlag vorzulegen. 4Bestehen ge-
gen die Vorgeschlagenen Bedenken, ist der zuständigen Selbstverwaltungseinheit 
der Hochschule zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
(3) 1Dem Berufungsvorschlag müssen eine vergleichende und eingehende Würdi-
gung der fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eignung der Vorgeschlage-
nen sowie eine Begründung für die Reihenfolge beigefügt sein. 2Hierfür sind grund-
sätzlich zwei Gutachten auswärtiger Professoren des betreffenden 
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Berufungsgebiets einzuholen, die auch eine vergleichende Einschätzung der vorge-
schlagenen Bewerber enthalten sollen. 3Die Feststellung der pädagogischen Eig-
nung soll sich in Ergänzung der Gutachten auch auf Vorträge der Bewerber an der 
Hochschule stützen. 4Vertreter der Studierenden sind insbesondere zur Feststellung 
der pädagogischen Eignung zu hören; ihre Äußerung ist der Vorschlagsliste beizu-
fügen. 
(4) 1Der Berufungsvorschlag soll drei Personen in einer Reihenfolge umfassen; es 
dürfen auch Personen aufgenommen werden, die sich nicht beworben haben. 2Mit-
glieder der eigenen Hochschule dürfen außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 
Nr. 1, 2 und 4 nur in begründeten Ausnahmefällen vorgeschlagen werden; in diesem 
Fall muss der Berufungsvorschlag drei Personen umfassen. 3Bei Berufungen auf 
eine Professur können Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur berücksich-
tigt werden, wenn sie mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule 
wissenschaftlich oder künstlerisch tätig waren oder nach ihrer Promotion die Hoch-
schule gewechselt haben. 4In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 
1. kann die Hochschule von den Bestimmungen über das Berufungsverfahren in-

soweit abweichen als es die besondere Berufungssituation erfordert, wenn die 
Bestenauslese durch ein internes oder externes Verfahren ebenso gewährleistet 
wird wie durch ein Ausschreibungs- und Berufungsverfahren und 

2. ist abweichend von den Sätzen 1 und 2 ein Berufungsvorschlag mit einem Na-
men ausreichend. 

(5) Ausstattungszusagen an Professoren im Rahmen von Berufungs- und Bleibever-
handlungen sind in der Regel auf bis zu fünf Jahre zu befristen und stehen unter 
dem Vorbehalt der Mittelbewilligung durch den Landtag, der Zuweisung durch die 
Landesregierung sowie staatlicher oder hochschulinterner Maßgaben zur Verteilung 
von Stellen oder Mitteln. 
(6) 1Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen einer Hochschule und einer For-
schungseinrichtung oder einer medizinischen Einrichtung außerhalb des Hochschul-
bereichs können diese die Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren verein-
baren. 2Die Vereinbarung nach Satz 1 soll auch vorsehen, dass die Hochschule und 
die Forschungseinrichtung oder die medizinische Einrichtung in der Auswahlkom-
mission zumindest auf der Ebene der Hochschullehrer gleichstark vertreten sind und 
der Berufungsvorschlag auch der Zustimmung der Forschungseinrichtung oder der 
medizinischen Einrichtung bedarf. 3Die aufgrund eines gemeinsamen Berufungsver-
fahrens berufenen Hochschullehrer können der Forschungseinrichtung oder der me-
dizinischen Einrichtung zur Dienstleistung zugewiesen werden, um dort Forschungs-
vorhaben zu betreiben; das Nähere regeln der Einweisungserlass und die Vereinba-
rung nach Satz 1. 4Anstelle der Zuweisung nach Satz 3 kann die Hochschule den 
Hochschullehrer für die Dauer der Tätigkeit an der Forschungseinrichtung oder der 
medizinischen Einrichtung ohne Bezüge beurlauben; die Beurlaubung kann auch in 
geringerem Maße als dem vollen Umfang erfolgen. 5Die Beurlaubung nach Satz 4 
erfolgt im dienstlichen Interesse und dient öffentlichen Belangen. 6Die Wahrneh-
mung der Aufgaben gemeinsam Berufener an der Forschungseinrichtung oder der 
medizinischen Einrichtung können die Hochschule und die Forschungseinrichtung 
oder die medizinische Einrichtung auch abweichend von den Sätzen 3 und 4 sowie 
Absatz 7 nach Maßgabe der allgemein dienstrechtlich geltenden Vorschriften ver-
einbaren. 
(7) 1Personen, die die Einstellungsvoraussetzungen nach § 84 erfüllen, können auf-
grund eines gemeinsamen Berufungsverfahrens abweichend von Absatz 6 auch in 
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die mitgliedschaftsrechtliche Stellung eines Hochschullehrers nach § 21 an der 
Hochschule, die am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligt war, berufen wer-
den. 2In diesem Fall werden die Personen in einem privatrechtlichen Arbeitsverhält-
nis an der am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligten Forschungseinrichtung 
oder der medizinischen Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs beschäftigt. 
3Ihnen können die sich aus § 83 Abs. 2 ergebenden Aufgaben übertragen werden. 
4Die nach Satz 1 berufenen Personen sind verpflichtet, mindestens zwei Semester-
wochenstunden an der am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligten Hoch-
schule zu lehren. 5Sie haben das Recht, für die Dauer ihres Beschäftigungsverhält-
nisses an der Forschungseinrichtung oder der medizinischen Einrichtung außerhalb 
des Hochschulbereichs die Bezeichnung „Universitätsprofessor“, wenn am gemein-
samen Berufungsverfahren eine Fachhochschule beteiligt ist oder ein Juniorprofes-
sor berufen wurde, die Bezeichnung „Professor“ als Berufsbezeichnung zu führen; 
§ 88 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 und 3 und § 89 Abs. 7 gelten entsprechend. 
(8) Die Hochschulen sollen einen oder mehrere Hochschullehrer zu Berufungsbe-
auftragten bestellen. 
(9) 1Der Berufungskommission soll mindestens ein externer Hochschullehrer ange-
hören. 2Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder der Beru-
fungskommission sollen Frauen sein; mit Zustimmung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten kann diese Quote aus sachlichen Gründen unterschritten werden. 3Die Gleich-
stellungsbeauftragte kann verlangen, dass die Berufungskommission nochmals 
prüft und neu bewertet, ob eine von ihr benannte Frau oder ein von ihr benannter 
Mann aus dem Kreis der Bewerber in die Vorstellung und Begutachtung einbezogen 
wird. 4Näheres zum Berufungsverfahren für Professoren und Juniorprofessoren, ins-
besondere Zuständigkeiten, Mitwirkung und Verfahren, sowie zum Berufungsbeauf-
tragten regeln die Hochschulen in der Berufungsordnung. 
(10) Der Bewerber auf eine Hochschullehrerstelle hat kein Recht auf Einsicht in die 
Akten des Berufungsverfahrens, soweit diese Gutachten über die fachliche Eignung 
enthalten oder ganz oder teilweise wiedergeben. 
(11) Der Hochschulrat ist über erfolgte Ausschreibungen und erfolgte Berufungen zu 
informieren. 
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2. Voraussetzungen für die Berufung in das Professor:innenverhältnis 
 

a) Juniorprofessur  

 
§ 89 ThürHG Juniorprofessoren 
(1) 1Juniorprofessoren haben die Aufgabe, sich durch die selbständige Wahrneh-
mung der ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung und Lehre sowie Weiterbildung für die Berufung auf eine Profes-
sur zu qualifizieren. 2§ 83 gilt entsprechend. 
(2) 1Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren sind neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. die pädagogische Eignung, 
3. die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch 

die herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, oder beson-
dere Befähigung zu künstlerischer Arbeit. 

2Juniorprofessoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben sollen 
zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder, soweit diese in dem jeweiligen Fach-
gebiet nicht vorgesehen ist, eine ärztliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach 
Erhalt der Approbation, Bestallung oder Erlaubnis der Berufsausübung nachweisen. 
3Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswis-
senschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll 
nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweisen kann. 4§ 84 Abs. 
4 gilt entsprechend. 
(3) 1Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter oder in einem vergleichbaren Beschäftigungsverhältnis erfolgt ist, sollen 
Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre, im 
Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen haben. 2Verlängerungen 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 5 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben hierbei außer Betracht. 3§ 2 Abs. 3 Satz 1 WissZeitVG gilt entsprechend. 
(4) Die Stellen von Juniorprofessoren sind öffentlich und im Regelfall international 
auszuschreiben. 
(5) 1Die Berufung von Juniorprofessoren richtet sich nach § 85 mit Ausnahme des 
§ 85 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 bis 4 und Satz 5 sowie Abs. 4 Satz 2 und 3. 2Bei der Berufung 
auf eine Juniorprofessur sollen Mitglieder der eigenen Hochschule nur in begründe-
ten Ausnahmefällen oder nur berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrem ersten 
Hochschulabschluss die Hochschule einmal gewechselt haben oder mindestens 
zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich oder künstle-
risch tätig waren. 
(6) 1Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis zu vier Jahren zu Beamten auf 
Zeit ernannt. 2Das Beamtenverhältnis des Juniorprofessors soll mit seiner Zustim-
mung auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden, wenn er sich nach den Ergeb-
nissen einer Evaluation seiner Leistungen in Lehre und Forschung oder künstleri-
schen Entwicklungsvorhaben als Hochschullehrer bewährt hat. 3Sofern im Ergebnis 
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einer Evaluation nach der ersten Phase der Juniorprofessur oder am Ende der Ju-
niorprofessur keine Bewährung festgestellt wird, kann das Beamtenverhältnis mit 
Zustimmung des Juniorprofessors um bis zu einem Jahr verlängert werden. 4Auf 
Antrag des Juniorprofessors soll das Beamtenverhältnis bei Betreuung eines oder 
mehrerer Kinder im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 BEEG, die zum 
Zeitpunkt des Antrags das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder tatsäch-
licher Pflege eines nach § 7 Abs. 3 PflegeZG nahen Angehörigen, dessen Pflegebe-
dürftigkeit nach § 3 Abs. 2 PflegeZG nachgewiesen ist, um bis zu einem Jahr je 
betreutem Kind oder pflegebedürftigem Angehörigen, insgesamt um höchstens zwei 
Jahre verlängert werden. 5Eine weitere Verlängerung ist, abgesehen von den Fällen 
des § 97 Abs. 4, nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als Juni-
orprofessor. 
(7) 1Mit der Ernennung zum Juniorprofessor wird zugleich die akademische Bezeich-
nung „Professor“ verliehen, mit der Maßgabe, dass in geeigneter Weise auf den Sta-
tus als Juniorprofessor hingewiesen wird. 2Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst-
verhältnis als Juniorprofessor darf diese akademische Bezeichnung nicht weiterge-
führt werden. 
(8) Juniorprofessoren können auch als Angestellte befristet beschäftigt werden; die 
Absätze 6 und 7 gelten entsprechend. 
 

b) Professur  

 
§ 84 ThürHG Einstellungsvoraussetzungen für Professoren 
(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren sind neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine 

qualifizierte Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu 
künstlerischer Arbeit und 

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 
a) zusätzliche wissenschaftliche oder zusätzliche künstlerische Leistungen 

oder 
b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftli-

cher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen berufli-
chen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbe-
reichs ausgeübt worden sein müssen. 

(2) 1Die zusätzlichen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen nach Ab-
satz 1 Nr. 4 Buchst. a werden in der Regel durch eine Habilitation oder im Rahmen 
einer Juniorprofessur nachgewiesen. 2Daneben kann diese Voraussetzung auch im 
Rahmen 
1. einer Tätigkeit als wissenschaftlicher oder künstlerischer Mitarbeiter an einer 

Hochschule, 
2. einer Tätigkeit an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder 
3. einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätigkeit in der Wirtschaft oder in 

einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland erbracht werden. 
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3Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 oder 2 wird umfassend im Beru-
fungsverfahren bewertet. 4Der Nachweis der Voraussetzungen nach Satz 1 oder 2 
ist nicht erforderlich, wenn ein Bewerber bereits einmal ein Professorenamt inne-
hatte. 
(3) 1Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungs-
wissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, 
soll nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist. 2Professoren 
für Fachhochschulstudiengänge oder für Studiengänge der Dualen Hochschule 
müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b erfüllen; in 
besonders begründeten Ausnahmefällen können solche Professoren berufen wer-
den, wenn sie die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchst. a erfül-
len. 
(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, 
kann abweichend von den Absätzen 1 bis 3 als Professor auch eingestellt werden, 
wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eig-
nung nachweist. 
(5) Professoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben müssen 
zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder, soweit diese in dem jeweiligen Fach-
gebiet nicht vorgesehen ist, eine ärztliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach 
Erhalt der Approbation, Bestallung oder Erlaubnis der Berufsausübung nachweisen. 
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3. Sonderfall: Regelungen zu Tenure Track  
 

§ 85 ThürHG Berufung von Professoren 
(1) 1Ist oder wird die Stelle eines Professors frei, prüft die Hochschule, ob die Stelle 
besetzt werden kann und welcher Fachrichtung sie dienen soll. 2Auf der Grundlage 
dieser Überprüfung wird die Stelle öffentlich und im Regelfall international ausge-
schrieben. 3Die Ausschreibung muss das Fachgebiet sowie Art und Umfang der zu 
erfüllenden Aufgaben beschreiben. 4Von einer Ausschreibung kann abgesehen wer-
den, wenn 
1. ein Juniorprofessor der eigenen Hochschule auf eine Professur in einem Beam-

tenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Beschäftigungsverhält-
nis berufen werden soll, 

2. ein Professor oder Juniorprofessor ein Rufangebot auf eine höherwertige Pro-
fessur an einer anderen Hochschule erhalten hat und durch Berufung auf eine 
höherwertige Professur an der Hochschule gehalten werden soll, 

3. im Einzelfall für die Besetzung der Professur eine in besonderer Weise qualifi-
zierte Person zur Verfügung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stär-
kung der Qualität und Profilbildung im besonderen Interesse der Hochschule 
liegt, der Zweck der Ausschreibung durch ein gleichwertiges Verfahren gewähr-
leistet wird und das Ministerium vorher zugestimmt hat (außerordentliches Be-
rufungsverfahren), 

4. eine Professur im Rahmen eines mit dem Ministerium vereinbarten Berufungs- 
und Karrierekonzeptes, das die Bestenauslese ebenso absichert wie ein Aus-
schreibungsverfahren, besetzt werden soll, 

5. eine Professur mit einem Nachwuchswissenschaftler, der durch ein hochschul-
übergreifendes Förderprogramm gefördert wird, das seinerseits ein Ausschrei-
bungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, besetzt werden soll oder 

6. eine Professur, die durch ein hochschulübergreifendes Förderprogramm finan-
ziert wird, dessen Vergabebestimmungen ein Ausschreibungs- oder ein Bewer-
bungsverfahren mit Begutachtung vorsehen, besetzt werden soll. 

5Erfolgt eine Berufung nach Satz 4 Nr. 4, gilt § 89 Abs. 5 Satz 2 entsprechend. 
(2) 1Die Professoren werden vom Präsidenten aufgrund eines Vorschlags der zu-
ständigen Selbstverwaltungseinheit der Hochschule berufen. 2In begründeten Fällen 
kann von der Reihenfolge des Berufungsvorschlags abgewichen werden; bei einem 
Abweichen von Berufungsvorschlägen des Fakultätsrats Medizin der Friedrich-
Schiller-Universität Jena sind zuvor die Mitglieder des Vorstands des Universitätskli-
nikums zu hören. 3Bestehen gegen die Vorschläge Bedenken oder lehnen die Vor-
geschlagenen den an sie ergangenen Ruf ab, wird der Berufungsvorschlag zurück-
gegeben und die zuständige Selbstverwaltungseinheit der Hochschule aufgefordert, 
in angemessener Frist einen neuen Berufungsvorschlag vorzulegen. 4Bestehen ge-
gen die Vorgeschlagenen Bedenken, ist der zuständigen Selbstverwaltungseinheit 
der Hochschule zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
(3) 1Dem Berufungsvorschlag müssen eine vergleichende und eingehende Würdi-
gung der fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eignung der Vorgeschlage-
nen sowie eine Begründung für die Reihenfolge beigefügt sein. 2Hierfür sind grund-
sätzlich zwei Gutachten auswärtiger Professoren des betreffenden Berufungsge-
biets einzuholen, die auch eine vergleichende Einschätzung der vorgeschlagenen 
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Bewerber enthalten sollen. 3Die Feststellung der pädagogischen Eignung soll sich 
in Ergänzung der Gutachten auch auf Vorträge der Bewerber an der Hochschule 
stützen. 4Vertreter der Studierenden sind insbesondere zur Feststellung der päda-
gogischen Eignung zu hören; ihre Äußerung ist der Vorschlagsliste beizufügen. 
(4) 1Der Berufungsvorschlag soll drei Personen in einer Reihenfolge umfassen; es 
dürfen auch Personen aufgenommen werden, die sich nicht beworben haben. 2Mit-
glieder der eigenen Hochschule dürfen außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 
Nr. 1, 2 und 4 nur in begründeten Ausnahmefällen vorgeschlagen werden; in diesem 
Fall muss der Berufungsvorschlag drei Personen umfassen. 3Bei Berufungen auf 
eine Professur können Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur berücksich-
tigt werden, wenn sie mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule 
wissenschaftlich oder künstlerisch tätig waren oder nach ihrer Promotion die Hoch-
schule gewechselt haben. 4In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 
1. kann die Hochschule von den Bestimmungen über das Berufungsverfahren in-

soweit abweichen als es die besondere Berufungssituation erfordert, wenn die 
Bestenauslese durch ein internes oder externes Verfahren ebenso gewährleistet 
wird wie durch ein Ausschreibungs- und Berufungsverfahren und 

2. ist abweichend von den Sätzen 1 und 2 ein Berufungsvorschlag mit einem Na-
men ausreichend. 

(5) Ausstattungszusagen an Professoren im Rahmen von Berufungs- und Bleibever-
handlungen sind in der Regel auf bis zu fünf Jahre zu befristen und stehen unter 
dem Vorbehalt der Mittelbewilligung durch den Landtag, der Zuweisung durch die 
Landesregierung sowie staatlicher oder hochschulinterner Maßgaben zur Verteilung 
von Stellen oder Mitteln. 
(6) 1Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen einer Hochschule und einer For-
schungseinrichtung oder einer medizinischen Einrichtung außerhalb des Hochschul-
bereichs können diese die Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren verein-
baren. 2Die Vereinbarung nach Satz 1 soll auch vorsehen, dass die Hochschule und 
die Forschungseinrichtung oder die medizinische Einrichtung in der Auswahlkom-
mission zumindest auf der Ebene der Hochschullehrer gleichstark vertreten sind und 
der Berufungsvorschlag auch der Zustimmung der Forschungseinrichtung oder der 
medizinischen Einrichtung bedarf. 3Die aufgrund eines gemeinsamen Berufungsver-
fahrens berufenen Hochschullehrer können der Forschungseinrichtung oder der me-
dizinischen Einrichtung zur Dienstleistung zugewiesen werden, um dort Forschungs-
vorhaben zu betreiben; das Nähere regeln der Einweisungserlass und die Vereinba-
rung nach Satz 1. 4Anstelle der Zuweisung nach Satz 3 kann die Hochschule den 
Hochschullehrer für die Dauer der Tätigkeit an der Forschungseinrichtung oder der 
medizinischen Einrichtung ohne Bezüge beurlauben; die Beurlaubung kann auch in 
geringerem Maße als dem vollen Umfang erfolgen. 5Die Beurlaubung nach Satz 4 
erfolgt im dienstlichen Interesse und dient öffentlichen Belangen. 6Die Wahrneh-
mung der Aufgaben gemeinsam Berufener an der Forschungseinrichtung oder der 
medizinischen Einrichtung können die Hochschule und die Forschungseinrichtung 
oder die medizinische Einrichtung auch abweichend von den Sätzen 3 und 4 sowie 
Absatz 7 nach Maßgabe der allgemein dienstrechtlich geltenden Vorschriften ver-
einbaren. 
(7) 1Personen, die die Einstellungsvoraussetzungen nach § 84 erfüllen, können auf-
grund eines gemeinsamen Berufungsverfahrens abweichend von Absatz 6 auch in 
die mitgliedschaftsrechtliche Stellung eines Hochschullehrers nach § 21 an der 
Hochschule, die am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligt war, berufen 
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werden. 2In diesem Fall werden die Personen in einem privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnis an der am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligten Forschungseinrich-
tung oder der medizinischen Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs beschäf-
tigt. 3Ihnen können die sich aus § 83 Abs. 2 ergebenden Aufgaben übertragen wer-
den. 4Die nach Satz 1 berufenen Personen sind verpflichtet, mindestens zwei Se-
mesterwochenstunden an der am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligten 
Hochschule zu lehren. 5Sie haben das Recht, für die Dauer ihres Beschäftigungs-
verhältnisses an der Forschungseinrichtung oder der medizinischen Einrichtung au-
ßerhalb des Hochschulbereichs die Bezeichnung „Universitätsprofessor“, wenn am 
gemeinsamen Berufungsverfahren eine Fachhochschule beteiligt ist oder ein Juni-
orprofessor berufen wurde, die Bezeichnung „Professor“ als Berufsbezeichnung zu 
führen; § 88 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 und 3 und § 89 Abs. 7 gelten entsprechend. 
(8) Die Hochschulen sollen einen oder mehrere Hochschullehrer zu Berufungsbe-
auftragten bestellen. 
(9) 1Der Berufungskommission soll mindestens ein externer Hochschullehrer ange-
hören. 2Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder der Beru-
fungskommission sollen Frauen sein; mit Zustimmung der Gleichstellungsbeauftrag-
ten kann diese Quote aus sachlichen Gründen unterschritten werden. 3Die Gleich-
stellungsbeauftragte kann verlangen, dass die Berufungskommission nochmals 
prüft und neu bewertet, ob eine von ihr benannte Frau oder ein von ihr benannter 
Mann aus dem Kreis der Bewerber in die Vorstellung und Begutachtung einbezogen 
wird. 4Näheres zum Berufungsverfahren für Professoren und Juniorprofessoren, ins-
besondere Zuständigkeiten, Mitwirkung und Verfahren, sowie zum Berufungsbeauf-
tragten regeln die Hochschulen in der Berufungsordnung. 
(10) Der Bewerber auf eine Hochschullehrerstelle hat kein Recht auf Einsicht in die 
Akten des Berufungsverfahrens, soweit diese Gutachten über die fachliche Eignung 
enthalten oder ganz oder teilweise wiedergeben. 
(11) Der Hochschulrat ist über erfolgte Ausschreibungen und erfolgte Berufungen zu 
informieren. 
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4. Beschäftigungsstatus/Möglichkeit zur Verbeamtung/Angestelltenverhält-
nis/Besoldung  

 

a) Beschäftigungsstatus/Möglichkeit zur Verbeamtung/Angestelltenverhält-
nis 

 

§ 86 ThürHG Dienstrechtliche Stellung der Professoren 
(1) 1Professoren werden in der Regel zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. 2Eine 
Ernennung auf Lebenszeit setzt voraus, dass aufgrund einer mindestens einjährigen 
vorherigen Tätigkeit in Wissenschaft, Kunst, Forschung oder Lehre eine Bewährung 
festgestellt wird; das Ministerium kann von dieser Voraussetzung Ausnahmen zulas-
sen. 3Professoren können auch als Beamte auf Zeit oder als Angestellte befristet 
oder unbefristet beschäftigt werden. 4Ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder eine be-
fristete Beschäftigung kommt insbesondere bei der ersten Berufung in ein Professo-
renamt oder bei einer zeitlich befristeten Förderung der Professur in Betracht. 5Die 
Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit oder des befristeten Angestelltenverhält-
nisses beträgt höchstens sechs Jahre; nach Ablauf einer befristeten Beschäftigung 
ist eine erneute befristete Beschäftigung als Professor nicht zulässig. 
(2) 1Die Umwandlung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit nach Absatz 1 Satz 3 in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist auf Antrag der zuständigen Selbstverwal-
tungseinheit der Hochschule ohne erneutes Berufungsverfahren möglich. 2Über den 
Antrag entscheidet der Präsident. 3Dem Antrag nach Satz 1 ist eine gutachterliche 
Stellungnahme zur fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eignung des be-
troffenen Professors beizufügen. 4§ 25 Abs. 6 Satz 1 (Sondervotum) sowie § 85 Abs. 
1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend im Fall der Umwandlung eines befristeten Angestelltenverhältnisses nach Ab-
satz 1 Satz 3 in ein unbefristetes. 
(3) 1Professoren im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit und im Beamtenverhältnis auf 
Zeit kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bewilligt werden, insbesondere wenn 
dadurch die Verbindung zur Praxis aufrechterhalten oder wieder hergestellt werden 
soll und keine dienstlichen Belange entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung 
nach Satz 1 kann auch weniger als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eines 
hauptamtlichen Professors betragen; in diesem Fall soll sie zwölf Jahre nicht über-
schreiten. 3Für eine Teilzeitbeschäftigung nach den Sätzen 1 und 2 finden § 51 Abs. 
2 Satz 3 und 4 sowie § 61 Abs. 2 des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG) keine 
Anwendung, jedoch darf der Umfang einer oder mehrerer Nebentätigkeiten den Um-
fang der Teilzeitbeschäftigung nicht übersteigen und der Gesamtumfang der Be-
schäftigung im Beamtenverhältnis und in Nebentätigkeit darf bei einem teilzeitbe-
schäftigten Professor nicht höher sein als bei einem vollzeitbeschäftigten Professor. 
(4) 1Für Professoren, die im Rahmen eines Berufungs- und Karrierekonzepts nach 
§ 85 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 auf eine befristete Professur berufen wurden, kann das 
Beamtenverhältnis auf Antrag des Professors bei Betreuung eines oder mehrerer 
Kinder im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 BEEG, das oder die zum 
Zeitpunkt des Antrags das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, um bis zu 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Gewinnung und Berufung internationaler Professor:innen 
Stand: 14.10.2024  
 

13 
 

einem Jahr je betreutem Kind, insgesamt um höchstens zwei Jahre verlängert wer-
den. 2Sofern während der Laufzeit einer solchen befristeten Professur im Ergebnis 
einer Evaluation keine Bewährung festgestellt wird, kann das Beamtenverhältnis mit 
Zustimmung des Professors um bis zu einem Jahr verlängert werden. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten für Professoren in einem befristeten Angestelltenverhältnis entspre-
chend. 
(5) 1In Ausnahmefällen, insbesondere in künstlerischen Studiengängen, können Per-
sonen, die die Einstellungsvoraussetzungen nach § 84 erfüllen, nebenberuflich als 
Professor in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis eingestellt und be-
schäftigt werden. 2Auf sie finden die für die Einstellung, die Dienstaufgaben und die 
sonstigen für hauptberufliche Professoren geltenden Regelungen Anwendung. 3Eine 
Nebenberuflichkeit liegt nur vor, wenn dem Professor weniger als die Hälfte der re-
gelmäßigen Dienstaufgaben eines vollbeschäftigten Professors übertragen wird. 
4Die Beschäftigung ist nicht zulässig, wenn der Professor bereits hauptberuflich an 
einer Hochschule tätig ist. 5Die für die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltenden Vor-
schriften bleiben unberührt. 
(6) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels 3 Nr. 1 des Thüringer Gesetzes zur 
Änderung besoldungs- und anderer dienstrechtlicher Vorschriften vom 15. April 2004 
(GVBl. S. 457 -463-) im Geltungsbereich dieses Gesetzes im Beamtenverhältnis be-
schäftigte Professoren mit ärztlichen Aufgaben können für die Dauer ihrer Tätigkeit 
in leitender Funktion am Universitätsklinikum zur Begründung eines außertariflichen 
Angestelltenverhältnisses unter Wegfall ihrer Bezüge beurlaubt werden. 
(7) Dem Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach § 25 Abs. 7 ThürBG 
stehen insbesondere dann dienstliche Interessen entgegen, wenn die Stelle des 
Professors nach Erreichen der Altersgrenze des Stelleninhabers aufgrund eines ver-
änderten fachlichen Anforderungsprofils anderweitig oder aufgrund von Strukturver-
änderungen nicht erneut besetzt werden oder einer anderen Fachrichtung dienen 
soll. 
 
§ 89 ThürHG Juniorprofessoren 
(1) 1Juniorprofessoren haben die Aufgabe, sich durch die selbständige Wahrneh-
mung der ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung und Lehre sowie Weiterbildung für die Berufung auf eine Profes-
sur zu qualifizieren. 2§ 83 gilt entsprechend. 
(2) 1Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren sind neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. die pädagogische Eignung, 
3. die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch 

die herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, oder beson-
dere Befähigung zu künstlerischer Arbeit. 

2Juniorprofessoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben sollen 
zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder, soweit diese in dem jeweiligen Fach-
gebiet nicht vorgesehen ist, eine ärztliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach 
Erhalt der Approbation, Bestallung oder Erlaubnis der Berufsausübung nachweisen. 
3Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswis-
senschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll 
nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweisen kann. 4§ 84 Abs. 
4 gilt entsprechend. 
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(3) 1Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter oder in einem vergleichbaren Beschäftigungsverhältnis erfolgt ist, sollen 
Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre, im 
Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen haben. 2Verlängerungen 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 5 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben hierbei außer Betracht. 3§ 2 Abs. 3 Satz 1 WissZeitVG gilt entsprechend. 
(4) Die Stellen von Juniorprofessoren sind öffentlich und im Regelfall international 
auszuschreiben. 
(5) 1Die Berufung von Juniorprofessoren richtet sich nach § 85 mit Ausnahme des 
§ 85 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 bis 4 und Satz 5 sowie Abs. 4 Satz 2 und 3. 2Bei der Berufung 
auf eine Juniorprofessur sollen Mitglieder der eigenen Hochschule nur in begründe-
ten Ausnahmefällen oder nur berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrem ersten 
Hochschulabschluss die Hochschule einmal gewechselt haben oder mindestens 
zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich oder künstle-
risch tätig waren. 
(6) 1Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis zu vier Jahren zu Beamten auf 
Zeit ernannt. 2Das Beamtenverhältnis des Juniorprofessors soll mit seiner Zustim-
mung auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden, wenn er sich nach den Ergeb-
nissen einer Evaluation seiner Leistungen in Lehre und Forschung oder künstleri-
schen Entwicklungsvorhaben als Hochschullehrer bewährt hat. 3Sofern im Ergebnis 
einer Evaluation nach der ersten Phase der Juniorprofessur oder am Ende der Ju-
niorprofessur keine Bewährung festgestellt wird, kann das Beamtenverhältnis mit 
Zustimmung des Juniorprofessors um bis zu einem Jahr verlängert werden. 4Auf 
Antrag des Juniorprofessors soll das Beamtenverhältnis bei Betreuung eines oder 
mehrerer Kinder im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 BEEG, die zum 
Zeitpunkt des Antrags das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder tatsäch-
licher Pflege eines nach § 7 Abs. 3 PflegeZG nahen Angehörigen, dessen Pflegebe-
dürftigkeit nach § 3 Abs. 2 PflegeZG nachgewiesen ist, um bis zu einem Jahr je 
betreutem Kind oder pflegebedürftigem Angehörigen, insgesamt um höchstens zwei 
Jahre verlängert werden. 5Eine weitere Verlängerung ist, abgesehen von den Fällen 
des § 97 Abs. 4, nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als Juni-
orprofessor. 
(7) 1Mit der Ernennung zum Juniorprofessor wird zugleich die akademische Bezeich-
nung „Professor“ verliehen, mit der Maßgabe, dass in geeigneter Weise auf den Sta-
tus als Juniorprofessor hingewiesen wird. 2Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst-
verhältnis als Juniorprofessor darf diese akademische Bezeichnung nicht weiterge-
führt werden. 
(8) Juniorprofessoren können auch als Angestellte befristet beschäftigt werden; die 
Absätze 6 und 7 gelten entsprechend. 
 
§ 7 BeamtStG2 Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses 
(1) 1In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 
1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-

zes ist oder die Staatsangehörigkeit 
a) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
b) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder 
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c) eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäi-
sche Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung 
von Berufsqualifikationen eingeräumt haben, 

besitzt, 
2. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundord-

nung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, und 
3. die nach Landesrecht vorgeschriebene Befähigung besitzt. 
2In das Beamtenverhältnis darf nicht berufen werden, wer unveränderliche Merkmale 
des Erscheinungsbilds aufweist, die mit der Erfüllung der Pflichten nach § 34 Absatz 
2 nicht vereinbar sind. 
(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche oder ein Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis beru-
fen werden. 
(3) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 können nur zugelassen werden, 
wenn 
1. für die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches 

Interesse besteht oder 
2. bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und anderen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals in das Beamtenverhältnis andere wichtige Gründe vorliegen. 

b) Besoldung 

 

§ 26ThürBesG3 Besoldungsordnung W 
1Die Ämter der Hochschullehrer (Professoren und Juniorprofessoren) und ihre Be-
soldungsgruppen sind in der Besoldungsordnung W (Anlage 2) geregelt. 2Die Grund-
gehaltssätze sind in der Anlage 5 ausgewiesen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, die nicht 
Hochschullehrer sind. 
 
§ 27 ThürBesG Leistungsbezüge 
In der Besoldungsordnung W werden nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen neben dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt variable Leistungs-
bezüge vergeben 
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen (Berufungs- oder Bleibe-

Leistungsbezüge), 
2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung, Nach-

wuchsförderung oder Krankenversorgung (besondere Leistungsbezüge) sowie 
3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen 

der Hochschulselbstverwaltung oder der Hochschulleitung (Funktions-Leis-
tungsbezüge). 

 
§ 28 ThürBesG Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
(1) 1Berufungs-Leistungsbezüge können bei der Berufung in ein Amt der Besol-
dungsordnung W gewährt werden. 2Bleibe-Leistungsbezüge können gewährt wer-
den, um die Abwanderung eines Hochschullehrers aus dem Landesdienst zu verhin-
dern. 3Berufungs- oder Bleibe-Leistungsbezüge können befristet oder unbefristet 
oder als Einmalzahlung vergeben werden. 4Einmalzahlungen dürfen für den gleichen 
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Sachverhalt nicht mehrfach vergeben werden. 5Berufungs- oder Bleibe-Leistungs-
bezüge können an den Anpassungen der Besoldung nach § 14 teilnehmen. 6Bei 
ihrer Gewährung kann festgelegt werden, dass sie zurückzuzahlen sind, wenn der 
Hochschullehrer innerhalb von drei Jahren seit Gewährung dieser Leistungsbezüge 
den Landesdienst verlässt. 
(2) 1Ein neuer oder höherer Berufungs-Leistungsbezug soll bei einem Ruf zu einer 
Thüringer Hochschule oder innerhalb einer Hochschule frühestens nach Ablauf von 
drei Jahren seit der letzten Gewährung aus einem solchen Anlass gewährt werden. 
2Die Gewährung von Bleibe-Leistungsbezügen setzt voraus, dass der Hochschul-
lehrer das Einstellungsinteresse eines anderen Dienstherrn oder Arbeitgebers nach-
weist. 3Bei der Gewährung von Bleibe-Leistungsbezügen sollen Vorteile aus dem 
nicht erforderlichen Ortswechsel berücksichtigt werden. 
 
§ 29 ThürBesG Besondere Leistungsbezüge 
1Besondere Leistungsbezüge können für besondere Leistungen, die in der Regel 
über mehrere Jahre in den Bereichen Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung, 
Nachwuchsförderung oder Krankenversorgung erbracht werden, gewährt werden. 
2Besondere Leistungsbezüge sind als Einmalzahlung oder als monatliche Zahlun-
gen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, in besonderen Fällen bis zu acht 
Jahren, befristet zu gewähren. 3Sie dürfen nicht für Tatbestände gewährt werden, für 
die eine Zulage nach § 33 gewährt wird. 4Besondere Leistungsbezüge können an 
den Anpassungen der Besoldung nach § 14 teilnehmen. 
 
§ 30 ThürBesG Funktions-Leistungsbezüge 
(1) 1Präsidenten und Kanzler erhalten einen Funktions-Leistungsbezug in Höhe des 
sich aus Anlage 8 Tabelle 4 ergebenden Vomhundertsatzes des Grundgehalts; vor-
läufige Leiter nach § 30 Abs. 10 Satz 1 und 2 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) erhalten für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion einen Funktions-
Leistungsbezug in Höhe der Funktions-Leistungsbezüge des Präsidenten nach An-
lage 8 Tabelle 4. 2Wenn an der Gewinnung des Beamten für eine Funktion nach Satz 
1 ein besonderes dienstliches Interesse besteht und der Beamte zuvor ein dem 
Grundgehalt und den Funktions-Leistungsbezügen nach Satz 1 vergleichbares oder 
höheres Einkommen bezogen hat, kann der sich aus Anlage 8 Tabelle 4 ergebende 
Vomhundertsatz des Grundgehalts überschritten werden; § 31 bleibt unberührt. 3Der 
sich aus Anlage 8 Tabelle 4 ergebende Vomhundertsatz des Grundgehalts kann fer-
ner in besonders gelagerten Ausnahmefällen mit Zustimmung des für das Besol-
dungsrecht zuständigen Ministeriums überschritten werden. 4Funktions-Leistungs-
bezüge nach den Sätzen 1 bis 3 nehmen an den Anpassungen der Besoldung nach 
§ 14 teil. 5Im Fall einer Wiederwahl des Präsidenten oder Kanzlers werden die nach 
den Sätzen 2 und 3 vergebenen Funktions-Leistungsbezüge für die Dauer der Wahr-
nehmung dieser Funktion weitergewährt. 6Die gleichzeitige Gewährung von Funkti-
ons-Leistungsbezügen nach Satz 1 und weiteren Leistungsbezügen ist ausge-
schlossen. 
(2) 1Funktions-Leistungsbezüge können auch für weitere Funktionen der Hochschul-
leitung gewährt werden. 2Sie können ferner für die Wahrnehmung von weiteren be-
sonderen Aufgaben der Hochschulselbstverwaltung gewährt werden. 3Bei Hoch-
schullehrern, die in einem gemeinsamen Berufungsverfahren nach § 85 Abs. 6 
ThürHG berufen wurden, können die Funktions-Leistungsbezüge auch für die Über-
nahme von Leitungsfunktionen in einer Forschungs- oder medizinischen Einrichtung 
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gewährt werden, sofern hierfür Mittel Dritter bereitgestellt werden. 4Bei der Bemes-
sung der Funktions-Leistungsbezüge nach den Sätzen 1 und 2 sind unter Beachtung 
der Grundsätze des § 16 Abs. 1 insbesondere die im Einzelfall mit der Aufgabe ver-
bundene Verantwortung und Belastung sowie die Bedeutung der Funktion im Ver-
gleich zu den Funktionen des Absatzes 1 zu berücksichtigen. 
(3) Funktions-Leistungsbezüge nach Absatz 1 Satz 2 und 3 und nach Absatz 2 kön-
nen ganz oder teilweise erfolgsabhängig gewährt werden. 
 
§ 31 ThürBesG Höhe der Leistungsbezüge 
1Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der 
Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies 
erforderlich ist, um den Hochschullehrer aus dem Bereich außerhalb der deutschen 
Hochschulen zu gewinnen oder um die Abwanderung des Hochschullehrers in den 
Bereich außerhalb der deutschen Hochschulen abzuwenden. 2Leistungsbezüge dür-
fen den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe 
W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 ferner übersteigen, wenn der Hochschullehrer 
bereits an seiner bisherigen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der 
Besoldungsgruppe B 10 erreichen oder übersteigen und dies erforderlich ist, um den 
Hochschullehrer für eine Thüringer Hochschule zu gewinnen oder seine Abwande-
rung an eine andere deutsche Hochschule zu verhindern. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
mit Zustimmung des für das Besoldungsrecht zuständigen Ministeriums entspre-
chend für hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschu-
len. 
 
§ 33 ThürBesG Forschungs- und Lehrzulage 
(1) 1Hochschullehrern, die Mittel Dritter für Forschungs- und Lehrvorhaben der Hoch-
schule einwerben und diese Vorhaben durchführen, kann aus diesen Mitteln eine 
nicht ruhegehaltsfähige Zulage gewährt werden, soweit der Drittmittelgeber dem zu-
gestimmt hat. 2Eine Zulage darf nur gewährt werden, soweit neben den übrigen Kos-
ten des Forschungs- oder Lehrvorhabens auch die Zulagenbeträge durch die Dritt-
mittel gedeckt sind. 3Eine Zulage für die Durchführung von Lehrvorhaben darf nur 
vergeben werden, wenn die entsprechende Lehrtätigkeit des Hochschullehrers nicht 
auf seine Regellehrverpflichtung angerechnet wird. 
(2) 1In einem Kalenderjahr dürfen an einen Hochschullehrer Forschungs- und Lehr-
zulagen höchstens bis zu 100 v.H. seines jährlichen Grundgehalts nach der Besol-
dungsordnung W bewilligt werden. 2Bei einem Wechsel der Besoldungsgruppe wäh-
rend des Kalenderjahrs ist die höhere Besoldungsgruppe maßgebend. 3Besteht für 
die Bindung eines Forschungsvorhabens an eine Hochschule des Landes ein be-
sonderes Landesinteresse, kann der in Satz 1 festgelegte Höchstbetrag überschrit-
ten werden. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für künstlerische Entwicklungsvorha-
ben und für Forschungsvorhaben, die nach § 85 Abs. 6 ThürHG gemeinsam beru-
fene Hochschullehrer außerhalb der Hochschule durchführen. 
 
§ 34 ThürBesG Verordnungsermächtigung 
Das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit 
dem für das Besoldungsrecht zuständigen Ministerium und im Benehmen mit dem 
für das Hochschulwesen zuständigen Fachausschuss des Landtags durch 
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Rechtsverordnung die Grundsätze, das Verfahren und die Zuständigkeit sowie die 
Voraussetzungen und die Kriterien für die Vergabe von Leistungsbezügen und von 
Forschungs- und Lehrzulagen nach den §§ 27 und 33. 
 
Anlage 24 
 
Besoldungsordnung W 
 
Vorbemerkungen 
 
1. Dienstbezüge für Professoren als Richter 
Professoren an einer Hochschule, die zugleich das Amt eines Richters der Besol-
dungsgruppen R 1 oder R 2 ausüben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, 
die Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professor und eine nicht ruhegehaltfähige Zu-
lage nach Anlage 8. 
 
2. Zulage für Juniorprofessoren 
Juniorprofessoren erhalten, wenn sie sich als Hochschullehrer bewährt haben (§ 89 
Abs. 6 ThürHG), ab dem Zeitpunkt der ersten Verlängerung des Beamtenverhältnis-
ses auf Zeit eine nicht ruhegehaltfähige Zulage nach Anlage 8. 
 
3. Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden des Bundes oder eines ande-
ren Landes 
Anlage 1 Abschnitt II Nr. 8 findet Anwendung. 
 
4. Künftig wegfallende Ämter 
Die künftig wegfallenden Ämter sind im Anhang zu den Besoldungsordnungen auf-
geführt (Anlage 4). Diese Ämter können von den Beamten weiter bekleidet werden, 
die sie am Tag der Aufnahme des Amtes in den Anhang zu den Besoldungsordnun-
gen inne hatten. Sie dürfen jedoch nicht mehr verliehen werden. 
 
Besoldungsgruppe W 1 
Juniorprofessor 
 
Besoldungsgruppe W 2 
Professor 
– an einer Fachhochschule – 
– an einer Dualen Hochschule – 
Professor an einer Kunsthochschule 
Universitätsprofessor 
Kanzler der … 
Kanzler der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
Kanzler der Dualen Hochschule Gera-Eisenach 
 
Besoldungsgruppe W 3 
Professor 
– an einer Fachhochschule – 
Professor an einer Kunsthochschule 
Universitätsprofessor 
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Präsident der … 
Kanzler der … 

 

 
 

1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 10. Mai 2028, GVBl. S. 149; zuletzt geändert durch Artikel 
31 des Gesetzes vom 2. Juli 2024, GVBl. S. 277. 
2 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtensta-
tusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008, BGBl. I S. 1010; zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2023, BGBl. 2023 I Nr. 389. 
3 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2016, 
GVBl. S. 1, ber. S. 166, S. 202; zuletzt geändert durch Artikel 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 2. Juli 2024, 
GVBl. S. 340. 
4 Anlage 2: Text gilt seit 1. November 2021. 
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